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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-72/2024 1. Ergänzung 
Abteilung Kämmerei 
Verfasser Carina Schmück 

 Datum 15.07.2024 
 
 
Betreff: 
Anpassung der Hebesätze 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt - und Finanzausschuss 26.08.2024  
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 02.09.2024  

 
 
Sachdarstellung / Erläuterungen: 
Am 05.06.2024 haben wir die Mitteilung der Hebesatzempfehlung durch die Hessische Steuerver-
waltung erhalten. Diese Empfehlung betrifft die Grundsteuer A und B für das Kalenderjahr 2025. 
Das Schreiben erhalten Sie anbei. Es ergeben sich folgende aufkommensneutrale Empfehlungen: 
 
Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A)     450,54 v.H. 
 

  b) für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B)      448,05 v.H. 
 
 
Zum Ausgleich des Haushaltes 2025, zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und der im April/Mai 
2024 mit der Kommunalaufsicht festgelegten Maßnahmen, ist eine Anpassung der Steuern not-
wendig inkl. einer Abweichung von der o.g. Empfehlung. Dazu erhalten Sie anbei die Berechnung.  
 
Die Belastungen der einzelnen Bürger können wir derzeit noch nicht abschätzen. Erst Ende des 
Jahres werden die neuen Messbeträge der Bürger in unser Programm eingespielt.  
 
Der Gemeindevorstand hat am 19.06.2024 über die neuen Hebesätze beraten. Von der Verwal-
tung wurden für die Grundsteuern  A und B Hebesätze von 480 v.H. (siehe Berechnung) vorge-
schlagen. Aufgrund der finanziell schwierigen Lage der Gemeinde empfiehlt der Gemeindevor-
stand eine weitere Erhöhung auf 485 v.H.   
 
Anbei erhalten Sie außerdem den Entwurf zur entsprechenden Hebesatzsatzung. 
 
Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A)     485 v.H. 
 

  b) für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B)      485 v.H. 
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Gewerbesteuer        400 v.H. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
„Die Gemeindevertretung beschließt die Hebesatzsatzung zum 01.01.2025 entsprechend 
dem vorliegenden Entwurf.  
 
 

 
Haushaltsrechtliche Darstellung: 
 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE GLAUBURG 
 
Henrike Strauch 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage: 
1. Hebesatzempfehlungen an Kommunen 
2. Hebesatzempfehlung und Berechnung 
3. 24-5.6. Infos Grundsteuer HSGB 
4. 24-07-01 Entwurf Satzung über die Festsetzung der Steuersätze - Hebesatzsatzung 2025 - 

Kopie 
 




